
stisch charakterisiert werden, weil sie m. E. noch nicht 
immer den hohen Anforderungen — wie der gegenseiti
gen kollektiven Einschätzung und Bewertung sowie 
Verarbeitung von Einzelleistungen — gerecht werden. 
Informationen, die dem Obersten Gericht zugehen, 
zeigen recht deutlich, daß die Rechtspflegeorgane be
währte Prinzipien der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit nicht schematisch aus dem Bereich der materiel
len Produktion übernehmen, sondern schöpferisch an
zuwenden versuchen, um die Wissenschaftlichkeit ihrer 
Leitung zu erhöhen. Es besteht aber immer noch die 
Gefahr, daß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit auf 
technisch-organisatorische Fragen reduziert wird, weil 
man bestrebt ist, gegenüber anderen, in der Entwick
lung fortgeschrittenen Bezirken und Kreisen nicht zu
rückzubleiben. So hat es z. B. das Bezirksgericht Leipzig 
zunächst nicht verstanden, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit aus den wiederholt in dieser Zeitschrift 
verallgemeinerten Erfahrungen des Kreises Merseburg 
für die komplexe Bekämpfung und Verhütung der Kri
minalität und anderer Rechtsverletzungen zu ent
wickeln. Es hat zeitweise vorrangig auf weitgehende 
Unterbietung der gesetzlichen Verfahrensfristen in allen 
Stadien der Verfahren orientiert, ohne die realen Mög
lichkeiten dafür hinreichend analysiert zu haben.
Aus der Sicht der Gerichte erfassen die Formen und 
Methoden der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit fol
gende Sachkomplexe:
— Mitarbeit im System der Kriminalitätsbekämpfung 

und -Vorbeugung (Studium der Merseburger Erfah
rungen) ;

— Neugestaltung der Informationsbeziehungen zwi
schen den Rechtspflegeorganen sowie zwischen ihnen 
und den örtlichen Staatsorganen, den gesellschaft
lichen Organisationen und den Betrieben;

— Neugestaltung der inneren horizontalen und vertika
len Leitungs- und Informationsbeziehungen der 
Gerichte;

— Koordinierung der Leitungstätigkeit gegenüber den 
Konflikt- und Schiedskommissionen durch den 
FDGB, den Staatsanwalt und das Gericht;

— Rationalisierung der Arbeit der Gerichte.

Zur komplexen Kriminalitätsbekämpfung und 
-Vorbeugung
Die Programme der örtlichen Volksvertretungen zur 
komplexen Kriminalitätsvorbeugung bilden die besten 
Voraussetzungen dafür, daß das System der Kriminali
tätsbekämpfung und -Vorbeugung in die umfassende 
Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialis
mus einbezogen wird. Das 'durch diese Programme ge
staltete Kriminalitätsbekämpfungs- und -Vorbeugungs
system gewährleistet eine der Verantwortung der 
Rechtspflegeorgane entsprechende Mitwirkung und 
sichert außerdem die weitere Entwicklung der soziali
stischen Gemeinschaftsarbeit der Rechtspflegeorgane 
untereinander sowie zwischen ihnen und den örtlichen 
Staatsorganen, den gesellschaftlichen Organisationen 
und den Betrieben. An der Effektivität des vorbeu
genden Kampfes gegen die Kriminalität wird am deut
lichsten sichtbar, daß die komplexe Kriminalitätsvor
beugung immer mehr zur Hauptmethode des Kampfes 
gegen die Kriminalität wird.
So faßte z. B. das Präsidium des Bezirksgerichts Dres
den am 23. Juli 1969 einen Beschluß zu Problemen der 
Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung sowie zur 
Anwendung der Erfahrungen aus der Merseburger 
Initiative. Darin richtet es seine Aufmerksamkeit be
sonders auf die Stadtbezirksgerichte Dresdens. Dieser 
Beschluß verdient deshalb besondere Beachtung, weil 
er sowohl Fragen der Vervollkommnung der Leitungs

tätigkeit gegenüber den Stadtbezirksgerichten behandelt 
als auch Probleme der kollektiven Arbeit der Rechts
pflegeorgane in den Mittelpunkt der anleitenden Arbeit 
stellt. Der Beschluß hebt u. a. die Verantwortung des 
Bezirksgerichts für die
— Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

zwischen den Rechtspflegeorganen der Stadt Dresden,
— qualifizierte Anleitung und Kontrolle der Recht

sprechung durch die Rechtsmittelsenate des Be
zirksgerichts,

— Entwicklung der Leistungsvergleiche zwischen den 
Stadtbezirksgerichten,

— Unterstützung der Stadtbezirksgerichte bei der 
Durchführung von komplexen Rationalisierungs
maßnahmen

hervor.
Das Bezirksgericht orientierte nicht nur auf eine ter
minbezogene Zusammenarbeit der Stadtbezirksgerichte 
mit dem Staatsanwalt und dem Untersuchungsorgan der 
Stadt, sondern vorrangig auf die Behandlung komplexer 
politisch-ideologischer sowie fachlicher Probleme. Bei 
Wahrung der Eigenverantwortlichkeit aller Organe 
wirken die Leiter der Rechtspflegeorgane des Bezirks 
auf eine planmäßige und kontinuierliche analytische 
Tätigkeit der Gerichte, der Staatsanwaltschaft und des 
Untersuchungsorgans hin. Grundlage dafür ist die 
Arbeitsplanung der Stadtverordnetenversammlung und 
die der Rechtspflegeorgane des Bezirks.
Der Beschluß des Präsidiums des Bezirksgerichts Dres
den beruht auf einer ausreichenden analytischen Grund
lage. So lag ihm u. a. ein Bericht über Untersuchungen 
hinsichtlich der Zusammenarbeit und der Leitui^gs- 
beziehungen zwischen der Stadtstaatsanwaltschaft und 
den Stadtbezirksgerichten zugrunde. Dieser Bericht ent
hielt z. B. solche bedeutsamen Fragen wie:
— Welche Wege gibt es, um zu Problemdiskussionen 

zwischen der Staatsanwaltschaft und den Gerichten 
zu kommen?

— Welche Informationen sind erforderlich, um die Ge
richte rechtzeitig über anhängig werdende Verfahren 
in Kenntnis zu setzen, damit die gerichtliche Tätig
keit besser geplant werden kann?

— Wie muß die Arbeit der Koordinierungsgruppen 
organisiert und inhaltlich gestaltet werden?

— Werden den Gerichten auf der Grundlage der Ar
beitspläne der Volksvertretungen und ihrer Räte 
solche Aufgaben gestellt, die den Volksvertretungen 
einen Überblick über die Rechtsprechung ermög
lichen und damit zur Erfüllung der Aufgaben der 
Volksvertretungen beitragen?

— In welchem Umfang wenden sich die Koordinie
rungsgruppen den Fragen der Wiedereingliederung 
der aus der Haft entlassenen Personen zu?

Auf diese Fragen gibt der Bericht zwar keine erschöp
fende Antwort, jedoch sind in ihm viele Probleme sicht
bar gemacht und zur Diskussion gestellt worden, die 
nur im engen Zusammenwirken zwischen den Rechts
pflegeorganen und den am System der Kriminalitäts
bekämpfung beteiligten Organen gelöst werden können. 
Für die weitere Entwicklung der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit kommt es bei der Vielfalt der in den 
Bezirken und Kreisen praktizierten Formen und Metho
den in erster Linie darauf an, daß die von den ört
lichen Volksvertretungen verabschiedeten Programme 
zur Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung in der 
täglichen Arbeit umgesetzt werden. Es muß leitungs
mäßig gesichert werden, daß von den Gerichten ständig 
Impulse für die Gestaltung und das Funktionieren der 
komplexen Kriminalitätsbekämpfung ausgehen. In den 
Kreisen, in denen immer noch solche Programme oder


